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III. Informationen als Risiko

A.   Thematische Aspekte

➢ Offensive: Gesellschaftsbezug
Die Informationen müssen die Gesellschaft betreffen, inklusive Arbeitnehmer, VR-Mitglieder, 

Manager oder Aktionäre – doch in jedem Fall muss der Persönlichkeitsschutz beim «Personal»

gewahrt bleiben. Anders als bei der «Ad hoc»-Publizität von Publikums-AG geht es nicht einzig um 

Tatsachen, sondern z.B. auch um Gerüchte zur AG (Mobbing, «Take-over» etc.); selbst 

Rechtsfragen können gestellt werden (ausser bei der Sonderuntersuchung: OR 697c I).

➢ Defensive: Gesellschaftsinteressen

Angesichts der erheblichen Risiken (Beispiele: Geschäftsgeheimnisse bei Patentanmeldungen oder 

vertrauliche Verhandlungen für «Take-over») können keine grenzenlosen Informationen verlangt 

werden, wobei zwischen den Aktionären und den VR-Mitgliedern unterschieden werden muss: 

Während es bei den Aktionären meist um Geschäftsgeheimnisse oder Gesellschaftsinteressen geht 

(OR 697 IV sowie OR 697a III), stehen bei den VR-Mitgliedern allfällige Beschränkungen in erster 

Linie bei Interessenkonflikten (OR 717a) zur Debatte.
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III. Informationen als Risiko

B.   Risikodifferenzierung

➢ Aktionäre (und ihre Informationsbedürfnisse)
Die Gesellschafter – als «Eigentümer» der AG – wollen möglichst viele Informationen zur 

Unternehmung; mangels operativer Tätigkeit wissen sie ja meist nicht, «was läuft», d.h. es besteht 

ein grosses Informationsbedürfnis. Da die Aktionäre keine Treuepflicht gegenüber der AG haben, 

sind die zu erteilenden Informationen a priori eingeschränkt, aus «Missbrauchsbedenken».

➢ VR-Mitglieder: Anspruch auf Informationen

Angesichts der Treuepflicht der VR-Mitglieder (OR 717 I, und neu: OR 717a) sind die 

Informationsberechtigten ohnehin (i) nicht frei zu tun und zu lassen, was sie wollen, d.h. es handelt 

sich um ein beschränktes Risiko; zudem müssen sie (ii) wegen ihrer potentiellen Haftung möglichst 

detailliert orientiert werden. Insofern haben die VR-Mitglieder einen Anspruch auf umfassende 
Informationen, wobei allfällige Interessenkonflikte vorbehalten (OR 717a II) bleiben.
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IV. Rechte der Aktionäre

A.   Auskunftsrecht

➢ Grundordnung
Zweiteilung = (i) Publikums-AG: Fokus auf GV, d.h. mündliches Q&A (OR 697 I). (ii) Private AG: 

Erweiterung – nebst Q&A an GV – auch auf schriftliches Q&A, sofern 10% AK/Stimmen vertreten 

werden (OR 697 II), d.h. Kommunikation ausserhalb GV; innert 4 Monaten muss VR antworten und 

die Auskunft an der nächsten GV zur Einsicht der übrigen Aktionäre auflegen (OR 697 III).

➢ Inhaltliche Hinweise

Informationsgläubiger = Aktionäre (und Partizipanten), nicht Gläubiger. Informationsschuldner = 

VR – notabene ohne «Lügenrecht» oder «Lügenpflicht» – und Revisionsstelle. Nach wie vor an GV 

als Einzelrecht ausgestaltet, ausserdem als (zusätzliches und neues) Minderheitenrecht neu in OR 

697 II/III. Insofern liegt nunmehr ein Ausbau gegenüber früherem Recht vor. Nur, aber immerhin, in 

GV gestellte Fragen und Antworten gehören ins GV-Protokoll (OR 702 II 4).

➢ Schranken

OR 697 IV = (i) Erforderlichkeit der Auskunft im Hinblick auf Aktionärsrecht; (ii) Verweigerung
zugunsten der AG: einerseits Geschäftsgeheimnisse und andererseits ebenfalls andere schutzwürdige 

Interessen der Gesellschaft; (iii) schriftliche Begründung bei Verweigerung.
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IV. Rechte der Aktionäre

B.   Einsichtsrecht

➢ Grundordnung
Es gibt – anders als beim Auskunftsrecht – keine Zweiteilung zwischen Publikums-AG einerseits 
sowie privaten AG andererseits. Neu ist das Einsichtsrecht jedoch als Minderheitenrecht ausgestaltet, 

was gegenüber dem früheren Recht einen Abbau darstellt: 5% des AK oder der Stimmen (OR 697a
I); alleinige Befugnis zum Entscheid = VR, nicht GV (OR 697a II).

➢ Inhaltliche Hinweise

Einsichtsrecht wurde erheblich verändert, und zwar formell und materiell: (i) GV irrelevant, (ii) 

minimale Beteiligung vorausgesetzt, (iii) Einsicht innert Frist (vier Monate: OR 697a II). 

«Geschäftsbücher» und «Akten» (OR 697a I) = Ringordner, elektronische Dateien, «Cloud» etc. 

Unterlagen sind tel quel vorzulegen, also z.B. ohne Übersetzungen oder Erklärungen. «Notizen» 

machen (OR 697a II): z.B. diktieren mit Aufnahmegerät – fachkundige Begleitperson mitnehmen?

➢ Schranken

OR 697a III = (i) Erforderlichkeit der Einsicht im Hinblick auf Aktionärsrecht; (ii) Verweigerung
zugunsten der AG: einerseits Geschäftsgeheimnisse und andererseits ebenfalls andere schutzwürdige 

Interessen der Gesellschaft; (iii) schriftliche Begründung bei Verweigerung.
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IV. Rechte der Aktionäre

C.   Informationsklage

➢ Praxis
In der Wirtschaftsrealität sind Informationsklagen im Rahmen von OR 697b sehr selten; regelmässig 

eilt es mit der Informationsbeschaffung, doch Prozesse dauern (zu) lange. Anwendbar ist die 

Zivilprozessordnung, die u.a. festschreibt, dass betreffend Auskunft oder Einsicht ein summarisches 
Verfahren (ZPO 250 c 7/8) durchgeführt wird. Solche Klagen dienen im Regelfall der Vorbereitung 

von anderen Aktionärsklagen, etwa Anfechtungs- oder Verantwortlichkeitsklagen.

➢ Neuerungen

(i) Die Informationsklage wird neu in einer spezifischen Bestimmung (= OR 697b) geregelt, ehemals 

war sie formell «eingeklemmt» in aOR 697 IV. (ii) Die Regelung von aOR 697 sah ausserdem 

(noch) keine Frist vor, doch nunmehr muss innerhalb von 30 Tagen seit der Verweigerung bzw. der 

Verunmöglichung der Auskunft oder der Einsicht geklagt werden (OR 697b) – die Frist wird im 

Allgemeinen rechtspolitisch als (zu) kurz kritisiert.
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IV. Rechte der Aktionäre

Sonderuntersuchung: OR 697c ff.
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V. Rechte der VR-Mitglieder

A.   Auskunftsrecht

➢ Grundordnung
Die Regelung zu den Auskunfts- und Einsichtsrechten von VR-Mitgliedern bleibt gegenüber der 

früheren Ordnung völlig unverändert (insofern beschäftigt sich die Botschaft des Bundesrats mit der 

Thematik nicht). Immerhin hat sich die Doktrin intensiv damit beschäftigt, die Praxis der Gerichte 

hingegen eher selten – nicht zuletzt, weil die Klagbarkeit lange Zeit strittig war.

➢ Inhaltliche Hinweise

Es geht – im Grundsatz – um Auskunft «über alle Angelegenheiten» der AG (OR 715a I). Bei der 

Art der Geltendmachung besteht eine Zweiteilung: (i) Auskunft innerhalb der Sitzungen (OR 715a
II); (ii) Auskunft ausserhalb der Sitzungen (OR 715a III) – mit Ermächtigung des VRP sind auch 

Auskünfte ausserhalb der VR-Sitzungen  «über einzelne Geschäfte» möglich. Auskunftsrecht ist 

wesentlich weiter ausgebaut als Einsichtsrecht.

➢ Schranken

Prinzip: «über alle Angelegenheiten der Gesellschaft», d.h. keine Defensive wie bei OR 697 f.; 

Schranken: (i) ev. VRP-Ermächtigung (OR 715a III); ausserdem: (ii) Interessenkonflikte, d.h. eine 

verweigerte Auskunft stellt eine «Massnahme» gemäss OR 717a II dar.
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V. Rechte der VR-Mitglieder

B.   Einsichtsrecht

➢ Grundordnung
Das VR-Einsichtsrecht (OR 715a IV) wird unabhängig vom VR-Auskunftsrecht (OR 715a I – III) 

geregelt, v.a. besteht keine Hierarchie zwischen diesen Rechten. Das Einsichtsrecht steht jedem 
einzelnen VR-Mitglied zu, also ebenso wie das Auskunftsrecht.

➢ Inhaltliche Hinweise

Gegenstand des Einsichtsrechts sind – nicht voraussetzunglos – «Bücher» (sc. Geschäftsbücher) 

sowie «Akten»; insofern besteht Übereinstimmung mit dem Einsichtsrecht der Aktionäre, so dass OR 

697a durchaus herangezogen werden kann (wenn auch nicht für die Prozent-Schwelle).

➢ Schranken

Im Vergleich zum Auskunftsrecht der VR-Mitglieder (OR 715a I – III) bestehen hohe Schranken für 

das Einsichtsrecht (OR 715a IV): (i) Erforderlichkeit; (ii) VRP-Zustimmung; ausserdem: (iii) 

Interessenkonflikte, d.h. eine verweigerte Einsicht stellt eine «Massnahme» gemäss OR 717a II dar.
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V. Rechte der VR-Mitglieder

C.   Informationsklage?

➢ Ausgangslage
In OR 715a – anders als z.B. in OR 697b – wird eine Klagemöglichkeit schlicht nicht erwähnt. Es 

war lange höchst strittig, ob VR-Mitglieder eine Klage erheben können oder nicht (ablehnend: PVK, 

AJP 1994 5. 578) – im Jahr 2018 hat nun aber das Bundesgericht entschieden:

➢ BGE 144 III 100

Das Bundesgericht lehnte das Argument eines qualifizierten Schweigens des Gesetzgebers ab und –

nach einer detaillierten Auslegung des Gesetzestextes – bejahte die Klagemöglichkeit für VR-
Mitglieder. Die VR-Rechte werden mit Leistungsklage geltend gemacht (BGE 144 III 101 ff. Erw. 

5). Schliesslich urteilte das Bundesgericht, dass für diese Klagen ein summarisches Verfahren zur 

Verfügung stehe (BGE 144 III 107 ff. Erw. 6).
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VI. Schlussbemerkungen

1. Praxisrelevanz

Die Informationsrechte sowohl der Aktionäre als auch der VR-Mitglieder haben eine hohe 

Praxisrelevanz. Teils kommt diesen Rechten eine Präventivfunktion zu. Im Regelfall sind Klagen 

indes selten, zumindest betreffend OR 715a; OR 697 ff. spielen hingegen insbesondere bei 

Aktionärsstreitigkeiten eine wichtige Rolle.

2. Vergleich der Informationsregimes

Die VR-Informationsrechte (OR 715a) gehen wesentlich weiter als die Aktionärsrechte (OR 697 ff.): 

Einerseits existiert eine «Sicherung aufgrund der Treuepflicht gemäss OR 717 I, andererseits müssen 

die VR-Mitglieder weitgehende Informationen erhalten, um ihre Verantwortlichkeit zu verhindern.

3. Neuerungen

Bei OR 715a gibt es überhaupt keine Änderungen, so dass selbst die «alte» Doktrin nach wie vor 

berücksichtigt werden kann. Hingegen wurden OR 697 ff. betreffend Auskunft/Einsicht der 

Aktionäre stark verändert; die Ordnung zur Sonderuntersuchung (früher: Sonderprüfung) bleibt 

hingegen gegenüber der früheren Regelung im Wesentlichen unverändert.
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Fragen? Bemerkungen? Diskussion…
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